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Vernehmlassung Rahmenreglement über die überbetrieblichen Kurse für Kaufleute

  

Sehr geehrter Herr Fumeaux 
Sehr geehrte Damen und Herren  

Wir danken für Ihr Schreiben vom 9. Mai 2003 und die Gelegenheit , zum vorliegenden 
Entwurf des Rahmenreglements über die überbetrieblichen Kurse für Kauffrau/Kaufmann 
Stellung zu nehmen.  

Die Bankwirtschaft war von Beginn an bei den Reformarbeiten und Pilotversuchen mass-
geblich beteiligt und engagiert . Entsprechend äussern wir uns auch gestützt auf die Er-
fahrungen aus den letzten Jahren.   

Grundsätzliches  

Im Grundsatz begrüssen wir ein einziges Reglement für die überbetrieblichen Kurse im 
kaufmännischen Bereich, sofern dieses genügend Spielraum für die unterschiedlichen 
Bedürfnisse respekt ive Verhältnisse der Branchen offen lässt .  

Da es sich zahlenmässig bei der kaufmännischen Grundbildung um die wicht igste Grund-
bildung überhaupt handelt und damit die Bedürfnisse verschiedenster Branchen und 
Wirtschaftszweige zwingend erfüllt bzw. berücksicht igt werden müssen, ist ein möglichst 
offenes und prakt ikables Reglement erforderlich. Die anerkannten Ausbildungs- und Prü-
fungsbranchen müssen die überbetrieblichen Kurse – sofern diese erfolgreich sein sollen – 
auf ihre spezif ischen Gegebenheiten ausrichten können!  

Insbesondere bedarf es eines hohen Handlungsspielraums für die einzelnen Branchen in 
Bezug auf die Organisat ion und Durchführung von überbetrieblichen Kurse.   

Das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie hat von Beginn des Akkredit ierungs-
prozesses an richt igerweise gesamtschweizerische Branchen als anzuerkennende Ausbil-
dungs- und Prüfungsbranchen und damit auch als zuständige Träger von überbetriebli-
chen Kursen angestrebt . Als gesamtschweizerische Branchen orient ieren wir uns aber 



2 

nicht an kantonalen Grenzen, womit wir im Zusammenhang mit der kantonalen Aufsicht 
bzw. der Ausrichtung von Beit rägen der öffent lichen Hand für überbetriebliche Kurse 
über die Kantone Problemfelder orten. Diesbezüglich sind zwingend adäquate und einfa-
che Lösungen gefordert , welche die Ausbildungsbereitschaft nicht beeinträchtigen.  

Die negat iven Erfahrungen aus der Pilotphase (mit jeweils kantonal unterschiedlichen 
Verfahren und Formularen für die Abrechnung überbetrieblicher Kurse) unterst reichen die 
Dringlichkeit .   

Bemerkungen und Vorschläge zu einzelnen Artikeln des Reglementsentwurfs  

Art . 2 Träger und Zuständigkeiten  

Das System mit „ Aufsichtskommission“ und „ Kurskommissionen“ kann für einzelne Bran-
chen zweckmässig sein. Die Branchen müssen aber die Gelegenheit haben, eigene Orga-
nisat ionsformen zu definieren. In diesem Sinne begrüssen wir ausdrücklich die Möglich-
keit , dass gemäss Abs. 3 über Richt linien der Ausbildungs- und Prüfungsbranche „andere 
zweckmässige Organisat ionen“ eingesetzt werden können.    

Art. 3 Organe  

Zur Vereinfachung schlagen wir folgende Aenderung vor:  

Die Organe sind: 
die Koordinat ionskommission der SKKAB 
die Aufsichts- und Kurskommissionen der Ausbildungs- und Prüfungsbranchen   

Art. 5 Aufgaben  

Wir unterstreichen die Wicht igkeit von lit . d. Es bedarf unbedingt eines einfachen Budge-
t ierungs- und Abrechnungssystems, stehen doch bei den gesamtschweizerischen Bran-
chen nicht kantonale überbetriebliche Kurse, sondern überregionale im Zentrum.  

In diesem Sinne sind wir auf gesamtschweizerisch einheit liche Abrechnungssysteme an-
gewiesen (vgl. auch Bemerkungen zu Art . 16 weiter unten).  

Zur Verstärkung schlagen wir folgende Formulierung vor:  

sie erarbeitet ein gesamtschweizerisch einheit liches, möglichst einfaches und eff izientes 
Modell für die Budgetierung und Abrechnung (inkl. interkantonale Verrechnung) der Kur-
se.    
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Art. 8 Organisation  

Aus Prakt ikabilitätsgründen schlagen wir vor, in Absatz 1 den Satz „ Den beteiligten Kan-
tonen wird eine angemessene Vert retung eingeräumt“ zu st reichen. In der Branche Bank 
werden wir vielfach gesamtschweizerische bzw. überregionale und überkantonale Kurs-
gremien haben. Die Wahrnehmung der Aufsichtsfunktion durch die Kantone kann durch 
den Zutrit t zu den Kursen selbst (vgl. Art . 14) oder durch eine regelmässige Kontaktnah-
me mit der Koordinat ionskommission der SKKAB (vgl. Art . 5 Bst . b) unseres Erachtens 
ausreichend sichergestellt werden.   

Art. 11 Aufgebot  

Wir schlagen aus Prakt ikabilitätsüberlegungen folgende Formulierung vor:  

Die Aufsichts- bzw. Kurskommissionen sind verantwort lich für die Einladung der Lernen-
den in die überbetrieblichen Kurse. Der Kanton, in welchem die Kurse durchgeführt wer-
den, w ird auf Anfrage hin mit einer Kopie der Einladung bedient .   

Art . 16 Beit räge des Bundes und der Kantone  

Die Pilotphase zur Reform der kaufmännischen Grundbildung hat zum Ausdruck ge-
bracht , dass die Abrechnung von überbetrieblichen Kursen, welche unter Verantwortung 
von gesamtschweizerischen Organisat ionen und Inst itut ionen stehen, bzw. die Ausrich-
tung von Beit rägen der öffent lichen Hand an die überbetrieblichen Kurse, unverhältnis-
mässig und administ rat iv enorm aufwändig sind.  

Der Aufwand für die Einforderung der zustehenden Beit räge der öffent lichen Hand über-
steigt aktuell letzt lich die daraus result ierenden Einnahmen!  

Wir unterstreichen die Notwendigkeit und Bedeutung einfachster Verfahren. Gleichzeit ig 
weisen wir darauf hin, dass diese rasch auszuarbeiten sind, starten doch bereits im Au-
gust 2003 in unserer Branche die ersten überbetrieblichen Kurse! Gerne sind wir bereit , in 
einer entsprechenden Arbeitsgruppe mitzuwirken.  

Zu begrüssen wäre in Analogie zum neuen BBG (vgl. Art . 53) insbesondere ein Art „Pau-
schalbeit ragsverfahren mit Pro-Kopf-Beiträgen für Budget ierung und Abrechnung“ :  

• Die Lehrortskantone können gestützt auf ihre Lehrvert ragsstat ist ik die zu budget ie-
renden üK-Beit räge einfach ermit teln. 

• Gestützt auf die eingereichten Abrechnungen der Kurskommissionen nach Ablauf 
eines Jahres können die Kantone für diese Periode Pauschalbeit räge (Basis: Pro Kopf 
und Kurstag) einfach ermit teln und überweisen. 

• Gleichzeit ig können mit diesem Verfahren auch die interkantonalen Abrechnungen 
vereinfacht werden.   

Auch sollte die Verfahrensdauer deut lich vermindert werden.  
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Art . 17 Defizit t ragung  

Überbetriebliche Kurse stellen ein Ausbildungselement der betrieblichen Seite der neuen 
kaufmännischen Grundbildung dar. Es ist nicht akzeptabel, dass die jeweilige Ausbil-
dungs- und Prüfungsbranche eine Defizitgarant ie übernehmen muss. Denkbar ist , dass 
zwischenzeit lich anfallende Ausgabenüberschüsse durch die Kurskommissionen getragen 
werden, welche aber die Möglichkeit haben müssen, entsprechende Defizite nachfolgend 
mit den beteiligten Lehrbetrieben auszugleichen.  

In diesem Sinne schlagen wir folgende Formulierung vor:  

... gehen sie zwischenzeit lich zu Lasten der jeweiligen Ausbildungs- und Prüfungsbranche 
oder zulasten der Kurskommissionen. Diese haben die Möglichkeit , angefallene Defizite 
mit den beteiligten Lehrbetrieben auszugleichen. Die Ausbildungs- ...   

Wir ersuchen Sie, unsere Bemerkungen bei der Bereinigung der definit iven Fassung zu 
berücksicht igen.  

Besten Dank.   

Mit f reundlichen Grüssen 
Schweizerische Bankiervereinigung   

Mat thias Wirth          Marie-Theres Lorenzon   


